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- sich vor allem durch Zuverlässigkeit, Verantwor- 
tuncsbewußtsein und Disziplin bei der Übermitt
lung von Materialien und Mitteilungen auszeich
nen und in der Lage sein, alle operativen Hand
lungen, insbesondere das Zusammentreffen mit an
deren operativen Kräften, zu tarnen;

- operative Materialien sicher aufbewahren und 
unauffällig übergeben können.

Der Ort für die Materialübergabe bzw. -Übernahme 
ist so auszuwählen, daß er durch die IM, die die 
Anlaufstelle nutzen, sicher und unauffällig aufge
sucht werden kann.

Grenz-IM
Grenz-IM haben Personen und operative Materialien 
konspirativ über die Staatsgrenze zu schleusen.
Die Anforderungen an Grenz-IM werden durch die geo
graphischen und politisch-operativen Bedingungen 
an der Staatsgrenze wesentlich beeinflußt.
Sie sind in besonderen Weisungen festgelegt.

2.7. Anforderungen an Ermittler

Ermittler haben Informationen über operativ inter
essante Personen, Objekte und Sachverhalte festzu
stellen. Die operative Tätigkeit des Ermittlers ist 
demzufolge auf die Beschaffung von Informationen ge
richtet, die für den operativen Arbeitsprozeß von 
Bedeutung sind.

Ermittler haben sich zur Lösung ihrer operativen 
Aufgabenstellung der verschiedenen Methoden der 
Informationsgewinnung zu bedienen, vor allem


